
 

   
 
Nr. 1/2005 Personalrat der TU Chemnitz Februar 2005
 

Auf ein Neues - Angestelltenbeurteilung 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der Personalrat möchte wie bisher über gesetzliche und tarifliche Sachverhalte informie-
ren. Ein Anspruch irgendeiner Art kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. 
 
Was war bisher: 
In Umsetzung eines Beschlusses der Sächsischen Staatsregierung vom 28.11.2000 wur-
de zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) 
und dem Hauptpersonalrat (HPR) beim SMWK eine Dienstvereinbarung über die 
dienstliche Beurteilung der Angestellten im Geschäftsbereich des SMWK am 
28.05.2001 abgeschlossen. Daraufhin wurden mit Beginn des Jahres 2002 auch an unse-
rer Universität dienstliche Beurteilungen erarbeitet, obwohl die Sinnfälligkeit dieser Beur-
teilungen nicht nachvollziehbar war (wir haben mit PR-Info 2/2002 ausführlich informiert). 
Nach Kündigung dieser Dienstvereinbarung durch den HPR zum 31.08.2003 ist das Beur-
teilungsverfahren ohne Ergebnis abgebrochen worden. Nach Auslaufen der Vorschriften 
dieser Dienstvereinbarung war das SMWK weiter bemüht, eine neue Dienstvereinbarung 
mit dem HPR abzuschließen. Da der HPR zum Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung 
nicht bereit war, hat das SMWK eine Verwaltungsvorschrift zur dienstlichen Beurteilung 
von Angestellten erarbeitet, die nach vorgeschriebener Beteiligung des HPR und Ent-
scheidung der Einigungsstelle beim SMWK (dieser Verfahrensgang ist bei Nichteinigung 
der Partner laut SächPersVG vorgesehen) im September 2004 in Kraft getreten ist. 
 
Neuer Sachstand: 
Am 23.09.2004 wurde im Sächsischen Amtsblatt Nr. 39 (veröffentlicht u.a. im Internet un-
ter Adresse. http://www.recht-sachsen.de/ABL/abls0439.pdf) die nun gültige Verwal-
tungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 
über die dienstliche Beurteilung von Angestellten im Geschäftsbereich des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst (VwV-Ang-Beurt-SMWK) vom 
02.09.2004 veröffentlicht.  
Insoweit ist die Anwendung dieser Verwaltungsvorschrift ebenso für die Angestellten der 
Technischen Universität Chemnitz (TUC) – mit Ausnahme des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals - verbindlich. Ein Mitbestimmungsrecht gemäß SächsPersVG 
bestand für den Personalrat der TUC nicht, lediglich der HPR wurde wie oben bereits er-
wähnt beteiligt.  
Während die dienstliche Beurteilung gemäß VwV insbesondere auf den Einsatz des An-
gestellten entsprechend seiner individuellen Eignung, Befähigung und Leistung abstellt, 
verweist Nr. II, Ziff. 3 VwV ausdrücklich auf § 630 BGB und § 61 BAT-O, wonach der An-
spruch des Angestellten zur Erteilung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses oder aus triftigen Gründen auch während des Arbeitsver-
hältnisses hiervon unberührt bleibt. 
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Die VwV sieht für die regelmäßige Beurteilung einen dreijährigen Beurteilungsrhythmus 
vor (Regelbeurteilung). Um die Vergleichbarkeit zwischen Angestellten und Beamten si-
cherzustellen, finden die Beurteilungen zeitgleich mit den Beamten statt. Abweichende 
Termine werden nur für die erstmalige Anwendung dieser VwV genannt,  
Stichtage sind:  
01.10.2004 für Angestellte der Vergütungsgruppen II bis I BAT-O und  
01.01.2005 für Angestellte der Vergütungsgruppen Vb bis III BAT-O.  
Das bedeutet, dass danach wahrgenommene Aufgaben nicht Bestandteil der Beurteilung 
sein dürfen.  
Darüber hinaus sind in Nr. III der VwV weitere Zeitpunkte für dienstliche Beurteilungen 
(Probezeitbeurteilung, Anlassbeurteilung und Zwischenbeurteilung) geregelt.  
Unter Nr. V der VwV ist der Personenkreis benannt, der von der Regelbeurteilung ausge-
nommen wird. Dieser Personenkreis ist im Vergleich zur DV des Jahres 2001 noch erwei-
tert worden. Der Personalrat verweist in dem Zusammenhang insbesondere auf Ziff. 1.a, 
wonach Angestellte, die in die Vergütungsgruppe Vc BAT-O und tiefer eingruppiert sind, 
von der regelmäßigen Beurteilung ausgenommen werden. Da sich diese Regelung stets 
auf die Grundeingruppierung bezieht, sind demnach auch alle Angestellten, die im Rah-
men eines Bewährungsaufstiegs (BWA) in die Vergütungsgruppe Vb aufgestiegen sind, 
von der Regelbeurteilung ausgenommen. 
Darüber hinaus werden Angestellte in einem befristeten Arbeitsverhältnis (s. Ziff. 1.d) nur 
dann beurteilt, sofern das Arbeitsverhältnis bereits zwei Jahre bestanden hat. Wer das 55. 
Lebensjahr vollendet hat, wird entsprechend Ziff. 1.b und 2 nur auf Wunsch beurteilt. 
 
Zum Inhalt der dienstlichen Beurteilung (s. Nr. VI) sei zu bemerken, dass der Aufgabenbe-
schreibung (s. Ziff. 1) die Beschreibung der Arbeitsaufgaben nach Tätigkeitsbeschreibung 
zu Grunde gelegt werden soll. 
Es werden demnach die Aufgaben beschrieben, die der Angestellte im Beurteilungszeit-
raum wahrgenommen hat einschließlich der ihm übertragenen Sonderaufgaben. 
Der Bewertung der fachlichen Leistungen und Befähigung gemäß Ziff. 2 werden 
Leistungs- und Befähigungsmerkmale, wie Arbeitsweise, Arbeitsgüte, gegebenenfalls Füh-
rungsverhalten sowie soziale Kompetenz und allgemeine Befähigung zugrunde gelegt.  
Ziff. 6 stellt auf künftige Einsatzmöglichkeiten des Angestellten ab. Die Befähigung zur 
Übertragung einer höherwertigeren Tätigkeit ist dabei ausdrücklich zu vermerken. 
 
In Nr. VII Ziff. 1 VwV ist die Zuständigkeit entsprechend den Verfahren für die Beamten 
geregelt. Das erfordert unter anderem die Benennung der für die Erstellung der Beurtei-
lungen zuständigen Vorgesetzten, d. h. der sogenannten Beurteiler. 
Hierbei handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand des Personalrates um die Abtei-
lungsleiter bzw. die Leiter der jeweiligen Organisationseinheit in den Bereichen der Zentra-
len Universitätsverwaltung und der zentralen Einrichtungen sowie um die fachvorgesetzten 
Professoren und gegebenenfalls sonstigen Fachvorgesetzten in den Fakultäten. 
 
Nach Nr. VIII Ziff. 1 VwV sollen bezogen auf die Gesamtnote der Beurteilung Richtwerte 
insoweit berücksichtigt werden, als Gesamtnoten von 3,0 (der Angestellte entspricht im 
Wesentlichen den Anforderungen) bis einschließlich 5,0 Punkten (er übertrifft im Wesentli-
chen die Anforderungen) an mindestens 60 v. H. derselben Vergleichsgruppe vergeben 
werden. 
Die Vergleichsgruppen setzen sich aus den Beamten derselben Besoldungsgruppe sowie 
den Angestellten der entsprechenden Vergütungsgruppe zusammen. 
Allerdings, so bestimmt es die VwV auch, darf die Einhaltung dieses Beurteilungsmaßsta-
bes der Bildung der tatsächlich erzielten Gesamtnote im Einzelfall nicht entgegenstehen. 
 
Darüber hinaus legt der Kanzler die Zusammensetzung der gemäß Nr. IX der VwV zu bil-
denden Beurteilungskommissionen fest. Es werden mindestens zwei derartige Kommissi-
onen gebildet, die alle unter Vorsitz des Kanzlers bzw. eines von ihm Beauftragten stehen. 



 

Die Beurteilungskommissionen sollen unter anderem die Einhaltung des einheitlichen Be-
urteilungsmaßstabes gewährleisten. 
Auf Antrag des zu Beurteilenden ist ein Vertreter des Personalrates zu den Beratun-
gen der Beurteilungskommission hinzuzuziehen.  
Jeder Beschäftigte, der unter die Bestimmungen der VwV fällt, wird vom Dezernat Perso-
nal über die mögliche Beteiligung des Personalrates informiert. Falls er es wünscht, ist 
diese Personalratsbeteiligung dem Dezernat Personal und dem Personalrat mitzuteilen. 
 
Entsprechend Nr. XI der VwV soll mit jedem Angestellten jährlich ein Mitarbeitergespräch 
durch den Beurteiler geführt werden, welches unter anderem auf die künftigen Einsatz-
möglichkeiten des Angestellten abstellen soll und der eigentlichen Eröffnung der Beurtei-
lung (s. Nr. XII) vorgelagert sein wird. Ein aktenkundiger Vermerk über dieses Gespräch 
ist in die Personalakte aufzunehmen. 
 
Die Beurteilung ist dem Angestellten schriftlich bekannt zu geben und frühestens zwei Ta-
ge nach Bekanntgabe mündlich zu erörtern (auf Verlangen des Beschäftigten auch zu be-
gründen). Auf Wunsch kann der Angestellte zu dieser im Rahmen der Eröffnung stattfin-
denden Erörterung der Beurteilung eine Person seines Vertrauens hinzuziehen. Insofern 
könnte es sich dabei durchaus auch um ein Mitglied des Personalrates handeln. Die 
Beurteilung ist vertraulich zu behandeln und ebenfalls in die Personalakte aufzunehmen. 
 
Bewertung: 
Über die Sinnfälligkeit von dienstlichen Beurteilungen von Angestellten kann man unter-
schiedlicher Meinung sein; die Universitätsleitung ist zur Umsetzung der VwV verpflichtet. 
Eine objektive Beurteilung der Beschäftigten kann für den Dienstherrn und den Angestell-
ten gleichermaßen von Vorteil sein, denn Eignung, Befähigung und fachliche Leistung ha-
ben Bedeutung für alle Personalentscheidungen. 
 
Der Personalrat hält es allerdings für geboten, auf folgenden wesentlichen Aspekt im 
Rahmen dieser Personalratsinformation gesondert hinzuweisen.  
 
Eine Verwaltungsvorschrift darf tarifvertraglichen Regelungen nicht entgegenstehen. Aus 
diesem Grund wird bereits in Nr. I, Ziff. 3 VwV ausgeführt, dass Tarifrecht unberührt bleibt. 
Dies soll im Besonderen für die tarifrechtlichen Regelungen der Eingruppierung und mög-
liche Auswirkungen der Beurteilungsergebnisse auf Bewährungsaufstiege (BWA) gelten. 
Der Personalrat hat nach umfassender Prüfung der VwV hierzu allerdings Bedenken. 
 
Nach Tarifvertrag (BAT-O) ist das Erfordernis der Bewährung dann erfüllt, wenn sich der 
Angestellte den in der ihm übertragenen Tätigkeit auftretenden Anforderungen gewachsen 
gezeigt hat. 
Insofern könnte dem die entsprechende Regelung der VwV (s. Nr. VI Ziff. 4) entgegenste-
hen, wonach einem mit drei Punkten beurteilten Angestellten, d. h. er entspräche insoweit 
den Anforderungen (nur) im Wesentlichen, der BWA möglicherweise verwehrt bliebe. 
 
Die Beteiligung des Personalrates im Rahmen seiner Mitwirkung nach § 73 Abs. 1 
Nr. 3 SächsPersVG (Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Be-
schäftigten) im Zusammenhang mit gegebenenfalls unsachgemäßer Beurteilung 
bleibt vom Verfahren der Beurteilung unberührt. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Dr. Thomas Raschke 
Vorsitzender 
 
 



Beitrag zur Pflegeversicherung steigt 
 
Aufschlag für kinderlose Versicherte 
Der Beitragssatz in der sozialen Pflegeversicherung wird ab 1. Januar 2005 für kinderlose 
Mitglieder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben, um einen Beitragszuschlag von 0,25 
Beitragssatzpunkten erhöht. Mit dem Kinderberücksichtigungsgesetz in der Pflegeversi-
cherung wurde einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen, wonach 
der Gesetzgeber im Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung die Kindererziehung 
berücksichtigen muss. 
Der Beitragszuschlag ist nicht zu zahlen, wenn die Elterneigenschaft gegenüber der bei-
tragsabführenden Stelle bzw. bei Selbstzahlern gegenüber der Pflegekasse nachgewiesen 
wird oder dieser Stelle die Elterneigenschaft bereits aus anderem Anlass bekannt ist. Wer 
nicht nachweist, dass er ein Kind hat, gilt bis zum Ablauf des Monats, in dem der Nach-
weis erbracht wird, als kinderlos und muss den Beitragszuschlag tragen.  
 
Der Nachweis der Elterneigenschaft ist gegenüber der beitragsabführenden Stelle zu füh-
ren, d. h. gegenüber demjenigen, dem die Pflicht zum Beitragseinbehalt und zur Beitrags-
zahlung obliegt (z.B. Arbeitgeber). Sofern diesen Stellen die Elterneigenschaft bereits be-
kannt ist, wird auf die Nachweisführung durch das Mitglied verzichtet. 
 
Mitglieder, die ihren Beitrag zur Pflegeversicherung direkt an die Krankenkasse zahlen 
(z.B. freiwillig krankenversicherte Mitglieder), müssen den Nachweis der Elterneigenschaft 
grundsätzlich gegenüber der Pflegekasse erbringen. Es bedarf allerdings keines Nachwei-
ses durch das Mitglied, wenn bei der Pflegekasse geeignete Unterlagen, die das Vorhan-
densein eines Kindes belegen, vorliegen (z. B. wenn über das Versichertenverzeichnis 
familienversicherte Kinder zugeordnet werden können). 
 
Erfolgt die Vorlage des Nachweises innerhalb von drei Monaten nach der Geburt eines 
Kindes, gilt der Nachweis mit Beginn des Monats der Geburt als erbracht, ansonsten wirkt 
der Nachweis ab Beginn des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Nachweis erbracht 
wird. 
 
Es ist eine Übergangsregelung vorgesehen, nach der in der Übergangszeit vom Inkrafttre-
ten des Gesetzes bis zum 30. Juni 2005 die Vorlage des Nachweises der Elterneigen-
schaft zurückwirkt bis zum 1. Januar 2005. Es erfolgt also eine Rückabwicklung. 
 
Nachweis der Elterneigenschaft: 
Das Gesetz schreibt keine konkrete Form für den Nachweis vor. Es werden alle Urkunden 
berücksichtigt, die geeignet sind, die Elterneigenschaft zu belegen: 
 

Geburtsurkunde  
Abstammungsurkunde  
Auszug aus dem Geburtenbuch des Standesamtes 
Auszug aus dem Familienbuch/Familienstammbuch  
steuerliche Lebensbescheinigung des Einwohnermeldeamtes  
Vaterschaftsanerkennungs- und Vaterschaftsfeststellungsurkunde  
Adoptionsurkunde 
Kindergeldbescheid der Bundesagentur für Arbeit (BA)  
Kontoauszug, aus dem sich die Auszahlung des Kindergeldes durch die BA - Familienkasse - ergibt  
Erziehungsgeldbescheid 
Bescheinigung über Bezug von Mutterschaftsgeld 
Nachweis der Inanspruchnahme von Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) 
Einkommensteuerbescheid (Berücksichtigung eines Kinderfreibetrages) 
Lohnsteuerkarte (Eintrag eines Kinderfreibetrages) 
Sterbeurkunde des Kindes 
Feststellungsbescheid des Rentenversicherungsträgers, in dem Kindererziehungs- und Kinderberück-
sichtigungszeiten ausgewiesen sind 

(Quelle: Gemeinsame Erklärung der Krankenkassenverbände vom 13.10.2004) 
 


